
Diese Bestätigung ist vom Anbieter auszufüllen, der für die Abrechnung der Mittagessenkosten zuständig ist. 

 
 

 
 

Wichtig: Sozialdaten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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Bescheinigung über die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in der 
Schule oder der Kindertagesstätte 

 
Der Schüler / Die Schülerin / Das Kind 
 

_______________________________________________geb.:_______________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum 

__________________________________________________________________________ 
Anschrift 

__________________________________________________________________________ 
Name der Schule/des Hortes oder der Kindertagestätte, wo die Teilnahme am Mittagessen erfolgt 
 

nimmt am gemeinschaftlichen Mittagessen in der Schule / Hort / Kindertagesstätte teil. 
 

 bei Neueintritt ab (Datum): ___________ angemeldet für SJ 201_ /2_  : O 
 

Das Kind / der Schüler/in nimmt an ca.______ (Anzahl)Tagen der Woche am 
gemeinschaftlichen Mittagessen teil. 

 
Es handelt sich um die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen, dass (bitte ankreuzen) 

 
O - in schulischer Verantwortung (z.B. Gata) angeboten wird  
O - Gata  gesonderte Betreuungskosten für Freitags - monatlich ……………… Euro 
 
O - im Rahmen einer Mittagsbetreuung/ Hort angeboten wird. 
 
O - gemeinschaftlich im Kindergarten/krippe eingenommen wird. 

 
Höhe der Kosten:  ……………………Euro   O täglich  O monatlich 

 
Die Abrechnung erfolgt: (bitte ankreuzen) 
 
O als monatliche Pauschale,  O in 12 Monaten des Jahres, oder  O nicht in den Monaten__________ 
 
O durch Rechnungslegung, Tag genau 
 
O aus organisatorischen Gründen ist eine Barzahlung der Eltern/Schüler notwendig (Damit eine Erstattung der 

Kosten an die Eltern erfolgen kann, muss dem Sozialleistungsträger eine Quittung vorgelegt werden.) 

 
*ab 01.08.2019 werden durch die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes die vollen Mittagessenkosten seitens des Jobcenters/LRA 
übernommen - die Eltern müssen keinen Eigenanteil mehr für das Mittagessen zahlen 
 

Sie erhalten einen Nachweis (Kostenübernahmebestätigung) für welchen Zeitraum der Sozialleistungsträger, die 
Mittagessenkosten übernimmt. Eine Kostenübernahme kann seitens des Sozialleistungsträgers auch rückwirkend 
aufgehoben werden, wenn sich die Einkommensverhältnisse der Familie ändern. 

 
Bankverbindung des Leistungsanbieters: 
 

Name der abrechnenden Stelle: 
(Träger / Anbieter/Abrechnende Stelle des Mittagessens) 

 

Kontoinhaber: (wenn abweichend)  

IBAN:  

BIC:  

Ansprechpartner für Rückfragen:   

Telefonnummer:  

 
 
 
  _________________________________  _________________________________ 

Datum/ Unterschrift  Stempel 


